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Mitteilung zu 
Tarifänderungen im Jahr 2026

Im kommenden Jahr sinken die Strompreise des Elektrizitätswerks  

Obwalden (EWO) für Haushalts- und Kleingewerbekunden in der  

Grundversorgung durchschnittlich um rund 0.7 Prozent.

Preisblätter 2026
ewo.ch/strompreise

Für eine 5-Zimmer-Wohnung mit einem Verbrauch von 4’500 kWh / Jahr entspricht dies einer 

minimalen Einsparung von rund 8 Franken pro Jahr (Verbrauchskategorie H4, exkl. MwSt.). 

Neue Produktstrukturen und Strompreiszeiten

Die Preisdi�erenz zwischen Sommer und Winter nimmt aufgrund des Zubaus erneuerbarer 

Energien kontinuierlich zu. Deshalb optimiert das EWO die Produktstrukturen und Strom-

preiszeiten. Ab 2026 gelten von Montag bis Sonntag die folgenden Strompreiszeiten: 



Detaillierte Tarifänderungen

Gemäss Eidgenössischer Elektrizitätskommission ElCom muss die Tarifänderung in Prozent 

gegenüber dem Vorjahr für den im Netzgebiet am häufigsten verwendeten Standardtarif 

sowie für den am häufigsten verwendeten Gewerbetarif detailliert publiziert werden.

Aufgrund der neuen Sommer- und Winterpreise (April bis September und Oktober bis 

März) sowie den Strompreiszeiten sind die Ansätze nur schwer vergleichbar. Diese Tarife 

entsprechen nicht zwingend Ihrem Stromtarif.

Ab 2026 gelten zudem neue gesetzliche Bestimmungen zur transparenten Ausweisung der 

Messkosten. Der Messpreis muss künftig als separate Position ausgewiesen werden. Der 

bisherige Grundpreis entfällt. 

Preiselemente Basiskundengruppe  
EWO NaturStrom Basis

Gewerbe und Industrie  
EWO MixStrom

2025 2026 Delta 2025 2026 Delta

Energie

Grundpreis CHF / Mt. 2.00 0.00 -100 % – – –

Normalpreis (Winter) Rp. / kWh 10.60 13.08 23.39 % 10.10 12.68 25.54 %

Sparpreis (Winter) Rp. / kWh 8.50 9.81 15.41 % 8.00 9.41 17.63 %

Normalpreis (Sommer) Rp. / kWh 10.60 9.81 -7.45 % 10.10 9.41 -6.83 %

Sparpreis (Sommer) Rp. / kWh 8.50 6.54 -23.06 % 8.00 6.14 -23.25 %

Leistung                     CHF / kW / Mt. – – – 1.10 1.40 27.27 %

Netznutzung

Messpreis CHF / Mt. 8.75 5.90 -32.57 % 115.00 11.80 -89.74 %

Normalpreis Rp. / kWh 10.16 11.00 8.27 % 6.67 7.00 5.03 %

Sparpreis Rp. / kWh 9.90 10.65 7.58 % 6.67 7.00 5.03 %

Leistung                     CHF / kW / Mt. – – – 5.67 6.23 9.87 %

Systemdienstleistungen Rp. / kWh 0.55 0.27 -50.91 % 0.55 0.27 -50.91 %

Stromreserve (WResV) Rp. / kWh 0.23 0.41 78.26 % 0.23 0.41 78.26 %

Solidarisierte Kosten Rp. / kWh – 0.05 – – 0.05 –

Ö�entliche Abgaben

Abgaben an Gemeinwesen Rp. / kWh 1.40 1.40 0.00 % 1.40 1.40 0.00 %

Bundesabgaben Rp. / kWh 2.30 2.30 0.00 % 2.30 2.30 0.00 %

Ihr Strompreis

Total Messpreis CHF / Mt. 10.75 5.90 -45.12 % 115.00 11.80 -89.74 %

Total Normalpreis (Winter) Rp. / kWh 25.24 28.51 12.95 % 21.25 24.11 13.48 %

Total Sparpreis (Winter) Rp. / kWh 22.88 24.89 8.78 % 19.15 20.84 8.85 %

Total Normalpreis (Sommer) Rp. / kWh 25.24 25.24 0.00 % 21.25 20.84 -1.91 %

Total Sparpreis (Sommer) Rp. / kWh 22.88 21.62 -5.51 % 19.15 17.57 -8.23 %

Total Leistung             CHF / kW / Mt. – – – 6.77 7.63 12.69 %

Alle Angaben exkl. MwSt.



Sinkende Energiepreise

Die gesunkenen Preise am Terminmarkt sowie das erwartete tiefe Preisniveau am 

Spotmarkt führen im Lieferjahr 2026 zu tieferen Bescha�ungskosten. Daher sinken die 

Energiepreise für Kundinnen und Kunden in der Grundversorgung durchschnittlich um  

0.24 Rappen pro Kilowattstunde (Rp. / kWh) bzw. 2.3 Prozent.

Stabile Netznutzungskosten

Die Netznutzungskosten bleiben erfreulicherweise stabil. Die allgemeinen Systemdienst-

leistungen der Swissgrid AG sinken von 0.55 Rp. / kWh auf 0.27 Rp. / kWh. Die bundes-

weit gültige Preiskomponente «Stromreserve» steigt hingegen von 0.23 Rp. / kWh auf 

0.41 Rp. / kWh. 

Neu eingeführt wird gemäss Stromgesetz ein Zuschlag von 0.05 Rp. / kWh auf das Übertra-

gungsnetz. Dieser dient der Solidarisierung der Netzverstärkungskosten sowie der Unterstüt-

zung der Stahlindustrie. Die ö�entlichen Abgaben bleiben unverändert.

Nutzung von Flexibilitäten

Im neuen Stromgesetz wird eine klarere Bestimmung zur Nutzung von Flexibilität eingeführt. 

Flexibilität ist die Fähigkeit, Produktion oder Verbrauch nach Bedarf gezielt zu steuern. Die 

Flexibilität liegt grundsätzlich beim jeweiligen Endverbraucher, der sie an Verteilnetzbetreiber 

oder andere Marktakteure weitergeben kann. Voraussetzung dafür ist der Abschluss entspre- 

chender vertraglicher Vereinbarungen. Für bestehende verbrauchsseitige Flexibilitäten 

besteht ein Vorrang, diese gegen Vergütung zu nutzen. Viele Endkundinnen und Endkunden 

profitieren heute von dieser Regelung. Das EWO verschiebt zum Beispiel die Boilerlasten  

in die Sparpreiszeit. Zusätzlich profitieren diese Kundinnen und Kunden von einem um  

0.1 Rp. / kWh tieferen Arbeitspreis. Zusätzliche Informationen zu allen Arten von  

Flexibilitäten finden Sie auf unserer Website unter ewo.ch/flexibilitaeten.

kundendienst@ewo.ch0800 876 876

Haben Sie Fragen?

Zehn Fragen und Antworten finden Sie unter ewo.ch/strompreise.  

Wir sind unter folgender Gratisnummer oder per E-Mail gerne für Sie da.


